
Stadt Braunschweig TOP

Der Oberbürgermeister Drucksache Datum
61.1 Abt. Stadtplanung 12839/09 6. Okt. 09
61.12-312/WI100-B2

Vorlage
Beratungs
folge

Sitzung Beschluss

Tag Ö N ange-
nom-
men

abge-
lehnt

geän-
dert

pas-
siert

Planungs- und Umweltausschuss
Verwaltungsausschuss

4. Nov. 09
10. Nov. 09

X
 

 
X

Rat 17. Nov. 09 X

Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen

Beteiligung 
des Referates 0140

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR

Braunschweig Zukunft 
GmbH

 

Ja X Nein  Ja X Nein Ja X Nein

Überschrift, Beschlussvorschlag

Bebauungsplan „Friedrich-Seele-Straße-Ost, 1. Änderung“,                                       WI     100  
Stadtgebiet zwischen Friedrich-Seele-Straße, westlichem Ringgleis und der Bahnstrecke 
Hannover-Magdeburg

Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss

„1. Die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) und sonstigen Stellen eingegangenen Stellungnahmen sind 
entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gem. Anlage 5 zu behandeln.

 2. Der Bebauungsplan „Friedrich-Seele-Straße-Ost, 1. Änderung“, WI 100 wird in der während 
der Sitzung ausgehängten Fassung gem. § 10 (1) (BauGB) als Satzung beschlossen.

 3. Die zugehörige Begründung wird beschlossen.“

Planungsbeschluss und Planungsziel

Am 10. Februar 2009 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Friedrich-Seele-Straße-Ost, 1. Änderung“ beschlossen. Planungsziel ist die Festsetzung eines 
Gewerbegebietes in Anlehnung an die Festsetzungen des derzeit geltenden Bebauungsplanes 



WI 67 für das Grundstück Friedrich-Seele-Straße 7. Nutzungen im Rahmen der hier bisher 
festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Deutsche Bundespost/ 
Telekom" sind auf Grund umfangreicher Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Deutschen 
Telekom nicht mehr möglich. Durch die Anpassung des Planungsrechtes an die in der Umgebung 
vorhandenen und zulässigen Nutzungen soll ein dauerhafter Leerstand der ehemaligen Telekom-
Immobilien verhindert und die Vermietung an Nutzer, die nicht der Zweckbestimmung "Deutsche 
Bundespost/ Telekom" zuzuordnen sind, ermöglicht werden. Der Bebauungsplan „Friedrich-Seele-
Straße Ost, 1. Änderung“, WI 100, wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
aufgestellt. 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
und sonstigen Stellen

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie sonstige Stellen 
wurden in der Zeit vom 23. April bis 20. Mai 2009 am Verfahren beteiligt. Die eingegangenen 
Stellungnahmen hatten keine Auswirkungen auf den Entwurf des Bebauungsplanes, sondern 
enthielten lediglich Hinweise für nachgeordnete Genehmigungsverfahren bzw. betrafen keine 
öffentlichen Belange. Die Stellungnahmen sind in Anlage 5 aufgeführt und mit einer Stellungnahme 
und einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB

Der Verwaltungsausschuss hat am 25. August 2009 die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Friedrich-Seele-Straße-Ost, 1. Änderung“, WI 100, beschlossen. Die Entwürfe 
haben in der Zeit vom 4. September bis 5. Oktober 2009 öffentlich ausgelegen. Während dieser 
Zeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die in Anlage 5 aufgeführten Stellungnahmen entsprechend den 
Vorschlägen der Verwaltung zu behandeln und den Bebauungsplan „Friedrich-Seele-Straße-Ost, 
1. Änderung“, WI 100, als Satzung sowie die zugehörige Begründung zu beschließen.

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage:

Anlage 1: Übersichtskarte
Anlage 2: Zeichnerische Festsetzungen mit Planzeichenerklärung
Anlage 3: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 4: Begründung
Anlage 5: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB
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Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


Vorgelegt von:      Meißner Architekten BDA 
                             Lessingplatz 7 
                             38100 Braunschweig 


 Anlage 3 
 Stand: 30. Juni 2009 
 
 
 
 


Bebauungsplan 
Friedrich-Seele-Straße-Ost, 1. Änderung WI 100 
Textliche Festsetzungen 
 
 
Dieser Bebauungsplan ändert und ergänzt die 
Festsetzungen des nachfolgend mit dem Bekann-
tmachungsdatum aufgeführten rechtswirksamen 
Bebauungsplanes: 
WI 67 vom 15. Nov. 1990 BauNVO 1990. 
Die bisherigen planungsrechtlichen Bestimmungen 
bleiben, mit Ausnahme der hier festgesetzten Art 
der baulichen Nutzung, weiterhin gültig. 
 
A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. In dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEe 


sind nur Betriebe und Anlagen gemäß I 2. bis  
I 3. mit gemäß III 3. reduzierten immissionsre-
levanten flächenbezogenen Schallleistungs-
pegeln (IFSP) zulässig. 


 
2. Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe sind 


folgende Nutzungen zulässig: 
 


• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 


 
• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäu-


de,  
 


• Anlagen für sportliche Zwecke. 
 
3. Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe sind 


folgende Nutzungen ausnahmsweise zulässig: 
 
• Kfz-Handel und Kfz-Ersatzteilhandel, je-


doch nur untergeordnet in Verbindung mit 
einer Kfz-Werkstatt, 


 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 


und gesundheitliche Zwecke. 
 
4. Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe sind 


folgende Nutzungen unzulässig: 
 


• Einzelhandelsbetriebe,  
 


• Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, 


 
• Tankstellen, 


 


• Vergnügungsstätten, Bordelle und bordell- 
artige Betriebe sowie Wohnungsprostituti-
on. 


 
II  Grünordnung  
 


  
Begrünung privater Flächen  


Auf Stellplatzanlagen mit mind. 6 Stellplätzen 
ist je 6 Stellplätze ein mind. mittelkroniger 
Laubbaum zu pflanzen. Die Baumstandorte 
sind bei Anlagen mit mehr als 10 Stellplätzen 
als gliedernde Elemente in die Stellplatzan-
lage zu integrieren. 


 
III Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 


Umwelteinwirkungen  
 
1. In dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEe 


sind passive Schallschutzmaßnahmen für Auf-
enthaltsräume nach den Bestimmungen für die 
im Bebauungsplan festgesetzten Lärmpegel-
bereiche (LPB) gemäß DIN 4109 „Schallschutz 
im Hochbau“ durchzuführen.  


 
Der Nachweis der erforderlichen Schall-
dämmmaße für Außenbauteile nach der DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist im Bauge-
nehmigungsverfahren zu erbringen. 


 
2.  Von den Festsetzungen unter III 1. kann ganz 


oder teilweise abgesehen werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Weise gewährleistet 
ist. Der Nachweis kann auf der Grundlage ei-
ner Einzelfallberechnung gemäß VDI-Richtlinie 
2719 „Schalldämmung von Fens-tern und de-
ren Zusatzeinrichtungen" unter Berücksichti-
gung des Geschosses, der Grundrissorganisa-
tion und der Anordnung auf dem Baugrund-
stück erfolgen.  


 
3.  Gliederung der eingeschränkten Gewerbe-


gebiete GEe gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO:  
 In den jeweiligen Teilflächen der Gewerbege-


biete GEe gemäß den zeichnerischen Fest-
setzungen dürfen die folgenden immissionsre-
levanten flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel (IFSP) nicht überschritten werden:  
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Teil 
fläche 


IFSP –Tag 
06:00-22:00 Uhr 
LWA“ dB(A)/m² 


IFSP – Nacht 
22:00 – 06:00 Uhr 


LWA“ dB(A)/m² 
1 
2 


58 
60 


46 
47 


 
Schallausbreitungsrechnungen sind gemäß 
DIN ISO 9613-2 anzufertigen. 
 


4. Von den in der Tabelle gemäß III 3. genannten 
Werten kann abgewichen werden, wenn  


 
- die freie Schallausbreitung durch ausrei-


chende aktive Lärmschutzmaßnahmen wie 
Lärmschutzbebauung oder Lärmschutz-
wand dauerhaft eingeschränkt wird oder  


 
- ein Ausgleich aufgrund innerer Absorpti-


on, Streuung oder Abschirmung herge-
stellt wird.  


 
In beiden genannten Fällen ist bei einer Ab-
weichung von den festgesetzten Werten der 
Nachweis durch ein schalltechnisches Gut-
achten zu erbringen, das durch die geplanten 
aktiven Lärmschutzmaßnahmen die jeweils 
festgesetzten immissionsrelevanten flächen-
bezogenen Schallleistungspegel in ihrer Ge-
samtwirkung nicht überschritten werden.  


 
 





		Die bisherigen planungsrechtlichen Bestimmungen bleiben, mit Ausnahme der hier festgesetzten Art der baulichen Nutzung, weiterhin gültig.

		A Städtebau






 
Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


Vorgelegt von:      Meißner Architekten BDA 
                             Lessingplatz 7 
                             38100 Braunschweig 


  Anlage 4 
 Stand: 30. Juni 2009 
 
 
 
 
Bebauungsplan 
Friedrich-Seele-Straße Ost, 1. Änderung         WI 100 
Begründung 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 18. September 2009 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanzV) 
 


 
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 


1.4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)


 


 
 
in der Fassung vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Art. 
3 des Gesetzes vom 22. Dez. 2008 (BGBl. I S. 2986) 


1.5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)


1.6 


 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) 
 
Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 
 


 


in der Fassung vom 11. April 1994 (Nds. GVBl. S. 155, 267), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. April 2007 (Nds. GVBl. S. 161) 


1.7 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


 


in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 (Nds. GVBI. S. 381) 


1.8 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
 


 


in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 191) 


 
 
2 Vorhandenes Planungsrecht 
 
2.1 
 


Regional- und Landesplanung 


Im Niedersächsischen Landesraumordungsprogramm 2008 (LROP) ist die 
Stadt Braunschweig - im oberzentralen Verbund mit den benachbarten Städten 
Wolfsburg und Salzgitter - als Oberzentrum der Region festgelegt. 
In der zeichnerischen Darstellung des RROP werden für den Geltungsbereich 
und das nähere Umfeld keine besonderen Festlegungen getroffen. 
 
Damit stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht im 
Widerspruch zu den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms 
und sind im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung ange-
passt. 
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2.2 
 
Flächennutzungsplan 


Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Flächennutzungsplan 
der Stadt Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 
1978, zuletzt geändert am 17. April 2009. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ge-
werbliche Bauflächen“ dar. Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes 
können aus diesen Darstellungen entwickelt werden. 


 
2.3 


 
Bebauungspläne 


Dieser Bebauungsplan ändert und ergänzt die Festsetzungen des nachfolgend 
mit dem Bekanntmachungsdatum aufgeführten rechtswirksamen Bebauungsplan: 
WI 67 vom 15. Nov. 1990 BauNVO 1990. 
Die bisherigen planungsrechtlichen Bestimmungen bleiben mit Ausnahme der 
hier festgesetzten Art der baulichen Nutzung und der Festsetzung zur Grünord-
nung weiterhin gültig.  


  
 
3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 


Der Bebauungsplan WI 67 aus dem Jahr 1990 setzt auf dem Grundstück Fried-
rich-Seele-Straße 7 eine „Fläche für Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung 
„Deutsche Bundespost/Telekom“ fest. Nach der Privatisierung der Telekom gibt 
es für diese Festsetzung allerdings keinen Adressaten mehr. Im planungsrechtli-
chen Sinn ist die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche an die Sicherung der 
Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe geknüpft. Die Beschränkung der Nutzung 
des Grundstücks auf die in der Zweckbestimmung genannten Dienstleistungen 
ist allerdings städtebaulich nicht mehr begründbar und verhindert außerdem die 
Gestaltungsfreiheit, die dem Unternehmen nach der Privatisierung wirtschaftlich 
zuzugestehen ist.  


 
Das Grundstück wurde von der Telekom zwischenzeitlich verkauft und einzelne 
Mieteinheiten in den Gebäuden langfristig zurückgemietet. 
 
Im Dezember 2008 bat die Telekom, vertreten durch die Corpus Sireo Asset Ma-
nagement GmbH darum, den Bebauungsplan WI 67 zu ändern und ein Gewer-
begebiet festzusetzen. Als Gründe wurden aufgeführt: 
 
Für Teilflächen der Immobilie ist eine Untervermietung an externe Nutzer vorge-
sehen, die nicht der Zweckbestimmung „Deutsche Bundespost/Telekom“ zu-
zuordnen sind. Die Vermietung wird erheblich erschwert durch die entgegenste-
henden Bebauungsplanfestsetzungen. Diese würden in jedem Einzelfall eine Be-
freiung erfordern. 


 
Zudem hat sich das Leistungsspektrum des Telekom-Konzerns in den letzten 
Jahren dahingehend verändert bzw. erweitert, dass eine Vielzahl von Telekom- 
Einheiten faktisch keine Gemeinbedarfsnutzungen ausüben bzw. keine Nutzun-
gen, die den Bereichen Post/Fernmeldedienstleistungen zuzuordnen sind. 
 
Am 10. Februar 2009 beschloss der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Friedrich-Seele-Straße Ost, 1. Änderung“, WI 100.  
Planungsziele dieses Bebauungsplanes sind:  


 
• die Festsetzung eines Gewerbegebietes in Anlehnung an die Festsetzungen 


des Bebauungsplanes WI 67 für die angrenzenden gewerblichen Flächen an 
der Friedrich-Seele-Straße. Dabei gelten die Festsetzungen des bestehen-
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den Bebauungsplanes weiter, soweit nicht mit dem Bebauungsplan „Fried-
rich-Seele-Straße-Ost, 1. Änderung“, WI 100, zur Art der Nutzung, der Grün-
ordnung und dem Immissionsschutz neue Festsetzungen getroffen werden. 


 
 
4  Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB  


 
Der Bebauungsplan „Friedrich-Seele-Straße Ost, 1. Änderung“, WI 100 wird im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt. Die Planung als 
Maßnahme der Innenentwicklung sieht vor, bereits gewerblich genutzte Flächen 
als eingeschränktes Gewerbegebiet mit der dafür notwendigen Erschließung 
dauerhaft festzusetzen. Bei einer Grundstücksgröße von 31.971 m² beträgt die 
überbaubare Grundstücksfläche im Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO weniger als 
20.000 m². Andere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen 
und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, 
die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 
werden durch den Bebauungsplan nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die Beeint-
rächtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar.  
 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind 
somit erfüllt.  


  
Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB und nach § 1 a 
Abs. 3 BauGB und die abwägungsrelevanten Umweltauswirkungen, die sich 
durch die Planänderung ergeben, werden mit ihren entsprechenden Wirkungsfel-
dern betrachtet und bewertet:  


 


Das Plangebiet wird durch Schallimmissionen der A 391, A 39, der Friedrich-
Seele-Straße und durch den Schienenverkehr der Strecke Hannover-Magdeburg 
der DB AG erheblich durch Verkehrsimmissionen belastet.  


Lärm  


 
Zur Beurteilung der Geräuschsituation wurde ein schalltechnisches Gutachten 
(AMT Ingenieurgesellschaft, 2009) erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die Orientierungswerte gem. DIN 18005 für Gewerbegebiete innerhalb 
des Geltungsbereiches von bis zu 12 dB am Tage und bis zu 29 dB in der Nacht 
überschritten werden.  
 
Aufgrund der Höhe der Baukörper und des relativ großen Abstandes der Gebäu-
de zum Hauptemittenten Schienenverkehr erscheinen aktive Schallschutzmaß-
nahmen aus technischen, kostentechnischen und städtebaulichen Gründen nicht 
sinnvoll. 
 
Es ergeben sich für die Außenbauteile Lärmpegelbereiche VI bis VII. Auch durch 
eine entsprechende Orientierung sind gesunde Wohnverhältnisse im Außenbe-
reich einer Betriebswohnung innerhalb des Geltungsbereichs kaum zu erzielen. 
Deshalb werden die im Bebauungsplan WI 67 ausnahmsweise zulässigen Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter im Geltungsbereich des Bebauungsplanes WI 100 ausgeschlossen. 


 
Damit wird den gesundheitspolitischen Vorgaben entsprochen.  
 


Auf der Fläche ist eine randliche Gehölzabpflanzung mit dem entsprechenden, 
typischen Arteninventar der Avifauna vorhanden. Die Stellplatzfläche ist durch 
fünf Gehölzstreifen gegliedert. Diese vorhandenen Grünelemente bieten Teille-
bensräume für die Vogelwelt. Besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten sind 
nicht nachgewiesen und auch nicht zu vermuten.  


Naturschutz 
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Auch in anderen Grundstücksbereichen hat sich z. T. auf ehemaligen Gleistras-
sen eine Spontanvegetation entwickelt, in der aber ebenfalls keine geschützten 
Tier- und Pflanzenarten zu erwarten sind. 
 
Durch die beabsichtigte Änderung der Art der baulichen Nutzung sind Auswir-
kungen auf das Schutzgut Flora und Fauna nicht zu erwarten, die über das nach 
den ursprünglichen Festsetzungen mögliche Maß hinausgingen. Die Planände-
rung erfordert keine zusätzlichen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung 
oder zum Ausgleich möglicher Eingriffe in den Naturhaushalt, da keine zusätzli-
chen Baurechte geschaffen werden. Das im Ursprungsplan vorgesehene An-
pflanzgebot von Bäumen und Sträuchern bleibt unverändert gültig. Die Bedeu-
tung des hier vorhandenen Gehölzbestandes für den Naturhaushalt wie für das 
Landschaftsbild bleibt somit erhalten.  


 


Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. Dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
zu begrenzen. Gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sind die Funktionen des Bo-
dens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. 


Boden  


 


Bei der Durchführung der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird sich der Zu-
stand der weiteren zu betrachtenden Schutzgüter Wasser, Luft und Klima, Land-
schaftsbild sowie Kultur und sonstige Sachgüter nicht anders entwickeln als bei 
einem Vollzug des Ursprungsplanes. 


Weitere Schutzgüter 


 
 
5 Begründung der Festsetzungen 


 
5.0 Dieser Bebauungsplan ändert und ergänzt die Festsetzungen des rechtswirksa-


men Bebauungsplanes WI 67 vom 15. November 1990.  
 Die bisherigen planungsrechtlichen Bestimmungen zum Maß der baulichen Nut-


zung, der Bauweise, der überbaubaren Grundstücksfläche,  und den Anpflan-
zungsfestsetzungen bleiben weiterhin gültig.  


 
5.1 Art der baulichen Nutzung


 


 
 
Die Flächen im Plangebiet sowie sein Umfeld an der Bahnstrecke Hannover - 
Magdeburg der Deutschen Bahn AG und am ehemaligen Ringgleis werden durch 
gewerbliche Nutzungen geprägt. Unter Übernahme der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes WI 67 soll allerdings anstelle der bisherigen Festsetzung „Fläche 
für Gemeinbedarf“ ein Gewerbegebiet mit besonderer Berücksichtigung des 
Schallschutzes festgesetzt werden. 


Als Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan ein „eingeschränktes Ge-
werbegebiet“ gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Die Festsetzung als Gewerbege-
biet entspricht der derzeitigen Nutzung des Gebietes. Die Einschränkung bezieht 
sich im Wesentlichen auf die zulässigen Schallemissionen (siehe 5.2). 


 


 
Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe 


Es sollen Gewerbebetriebe aller Art, Geschäfts, Büro- und Verwaltungsgebäude 
sowie Lagerstätten allgemein zulässig sein, allerdings nur solche, deren Immissi-
onsverhalten die Immissionswerte der TA-Lärm nicht überschreitet (siehe 5.2.2). 
 
Mit der Begründung des in der Regel großen Flächenbedarfs wurden Sportanla-
gen im Bebauungsplan WI 67 ausgeschlossen. Aufgrund der zurzeit vermehrten 
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Nachfrage nach Räumlichkeiten z. B. für Kletterhallen, Soccerhallen werden An-
lagen für sportliche Zwecke bei entsprechendem Immissionsverhalten (siehe 
5.2.2) allgemein zugelassen. 


 
Einzelhandel wird weitgehend ausgeschlossen. Im „Zentrenkonzept Einzelhan-
del“ der Stadt Braunschweig – Fortschreibung 2000 – wird im Wesentlichen fest-
gelegt:  


 
•  Großflächiger Einzelhandel ist nur in den extra ausgewiesenen „Ent-


wicklungsschwerpunkten für den großflächigen zentrenverträglichen Ein-
zelhandel“ oder in der Innenstadt zulässig.  


 
•  Nicht großflächiger Einzelhandel ist im Wesentlichen nur in den örtlichen 


Nahversorgungszentren oder in der Innenstadt zulässig.  
 


Das Zentrenkonzept Einzelhandel – Fortschreibung 2000 – wurde am 6. Februar 
2001 vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen. Am 15. Februar 2005 wurde 
das Zentrenkonzept Einzelhandel aus Anlass der gesamtstädtischen Nahversor-
gungsuntersuchung aktualisiert mit u. a. folgender Zielsetzung: „… soll Planungs-
recht für die Ansiedlung zusätzlicher Nahversorgungsmärkte künftig nur geschaf-
fen werden, wenn sie hauptsächlich der Erhaltung und Verbesserung der Nah-
versorgungsstrukturen in den Stadtteilen dienen.“ Das Plangebiet ist nicht als 
Schwerpunkt für den großflächigen Einzelhandel ausgewiesen.   
 
Ausnahmsweise zulässig sind in Bezug auf Einzelhandel nur Verkaufs- und/ 
oder Ausstellungsflächen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der am 
Standort erfolgenden Herstellung oder Weiterverarbeitung von Waren und 
Gütern stehen. Deshalb sind Fachmärkte mit Kraftfahrzeugen und Kfz-Zubehör 
in Verbindung mit einer Werkstatt ausnahmsweise zulässig, wenn die Größe der 
Verkaufsfläche der Werkstattfläche untergeordnet ist. Negative Auswirkungen auf 
die Innenstadt und die örtlichen Versorgungsbereiche sind von diesen Nutzungen 
nicht zu erwarten. 


 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sollen aus-
nahmsweise zulässig sein, insbesondere, wenn sie auf spezielle Bedürfnisse der 
dort lebenden und tätigen Menschen abgestellt sind. 
 
Gesunde Wohnverhältnisse im Außenbereich einer Betriebswohnung lassen sich 
angesichts der Ergebnisse des Lärmschutzgutachtens, welches innerhalb des 
Geltungsbereichs Lärmpegelbereiche von VI bis VII ermittelt hat, nur mit hoher 
baulicher Abschirmung oder einer innenhofartigen Orientierung herstellen. Des-
halb sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-
triebsinhaber ausgeschlossen. 
 
Tankstellen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes WI 67 
ausgeschlossen. Dies ist vertretbar, da die Friedrich-Seele-Straße keine große 
Bedeutung für Nutzungen dieser Art hat. Eine Zulassung dieser Anlagen würde  
außerdem zu einer ungewollten Sonderstellung des Plangebietes innerhalb des 
gesamten Gewerbegebietes führen.  
 
Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellähnliche Betriebe sowie Woh-
nungsprostitution werden ausgeschlossen. Die gewerblichen Flächen sollen dem 
Produktions- und Dienstleistungsbereich vorbehalten bleiben. Eine Entwicklung 
in Richtung Freizeit und Vergnügen durch einschlägige Vorhaben entspricht nicht 
den städtebaulichen Zielen für diesen Bereich. Solche Nutzungen sind vorwie-
gend in der Innenstadt unterzubringen. 
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5.2 
 


Grünordung 


Die Nutzung im Bestand wird durch umfangreiche Stellplatzflächen geprägt. Für 
Teile dieser Stellplatzflächen ist eine Stellplatzbegrünung hergestellt worden, die 
jedoch im Bebauungsplan WI 67 nicht rechtlich durch entsprechende Festset-
zung gesichert ist und in der heutigen Ausgestaltung qualitativ und quantitativ 
vom städtischen Standard abweicht. Im Falle einer Änderung der betreffenden 
baulichen Anlagen sichern die Festsetzungen zur Grünordnung eine standortty-
pische Stellplatzbegrünung.  


 
5.3 


 


Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes 


5.3.1 Verkehrslärm
 


  


Das Plangebiet wird durch Schallimmissionen der A 391, A 39, der Friedrich-
Seele-Straße und durch den Schienenverkehr der Strecke Hannover-Magdeburg 
der DB AG erheblich durch Verkehrsimmissionen belastet. Dadurch wird die vor-
handene Lärmsituation im Plangebiet im Hinblick auf die gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gem. § 1 Abs. 5 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) abwägungs-
beachtlich. 
 
Zur Einschätzung und Bewältigung der Konfliktsituation wurde eine schalltechni-
sche Untersuchung vom Vorhabenträger in Auftrag gegeben. Es wurden die 
Auswirkungen des Verkehrslärms auf das Nutzungskonzept geprüft. 


  
Innerhalb des Geltungsbereiches kommt es  zu deutlichen Überschreitungen der 
Orientierungswerte gem. DIN 18005 für Gewerbegebiete von bis zu 12 dB am 
Tage und bis zu 29 dB in der Nacht in 8 m Höhe. 
 
Aufgrund der Höhe der Baukörper und des relativ großen Abstandes der Gebäu-
de zum Hauptemittenten Schienenverkehr erscheinen aktive Schallschutzmaß-
nahmen aus technischen, kostentechnischen und städtebaulichen Gründen nicht 
sinnvoll. 
 
Festsetzungen zum passiven Lärmschutz sind insbesondere vorzusehen, wenn 
im Rahmen der Abwägung unter Beachtung sonstiger städtebaulicher Gründe 
auf die Herstellung aktiver Lärmschutzmaßnahmen vollständig verzichtet werden 
muss. 
 
Grundsätzlich werden passive Lärmschutzmaßnahmen für die betroffenen 
schutzwürdigen Nutzungen gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ festge-
setzt.  
 
Im Hinblick auf Verkehrsimmissionen ergibt sich der so genannte „maßgebliche 
Außenlärmpegel“ gemäß DIN 4109 aus dem berechneten Mittelungspegel tags 
zzgl. 3 dB(A). 
 
Es ergeben sich für die Außenbauteile Lärmpegelbereiche VI bis VII. Deshalb 
werden die im Bebauungsplan WI 67 ausnahmsweise zulässigen Wohnungen  
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter im Geltungsbereich des Bebauungsplanes WI 100 ausgeschlossen. 
 


5.3.2 
 
Immissionen des Betriebsgeländes 


Die Untersuchung der bezogen auf den Schutzanspruch der Nachbarschaft zu-
lässigen gewerblichen Schallemissionen erfolgt in Form von immissionswirksa-
men flächenbezogenen Schallleistungspegeln. Sie sind so festzulegen, dass die 
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Summe aller einwirkenden gewerblichen Geräuschimmissionen die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den 
maßgebenden Immissionsorten einhalten. 
  
Um die Nichtüberschreitung der Immissionswerte der TA-Lärm an den maßgebli-
chen schutzwürdigen Immissionsorten der Umgebung sicherzustellen, sind bei 
einer Aufteilung des Geltungsbereichs in zwei Teilflächen lediglich Anlagen zu-
lässig, deren flächenbezogener Schallleistungspegel pro m² tags 58 bzw. 60 
dB(A) tags und 46 bzw. 47 dB(A) nachts nicht überschreitet. Durch die Auswei-
sung eines eingeschränkten Gewerbegebietes werden diese Obergrenzen fest-
gesetzt. 
 
Es besteht allerdings durchaus die Möglichkeit, andere Betriebe anzusiedeln, 
sofern sie Schallschutzmaßnahmen durchführen (z. B. Durchführung von Ar-
beiten in geschlossenen Hallen, Verzicht auf nächtlichen Betrieb, Errichtung 
von Schallschutzwänden, Abschirmungen durch Gebäude oder günstige Po-
sitionierung von Schallquellen o. ä.). Durch die Berücksichtigung von Schall-
schutzmaßnahmen ist dann nachzuweisen, dass das entsprechende Immis-
sionskontingent der Anlage an den Immissionsorten nicht überschritten wird. 
 
Diese Maßnahmen können im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren auf 
den jeweiligen Einzelfall abgestimmt werden und dadurch die Zulässigkeit 
von Betrieben ermöglichen, die ohne solche Maßnahmen hier nicht angesie-
delt werden könnten. 
 


 
6 Gesamtabwägung 


 
Die Festsetzung „Gemeinbedarfsfläche“ mit der Zweckbestimmung „Deutsche 
Bundespost/ Telekom berücksichtigt die Belange der Telekom nach der Privati-
sierung nicht ausreichend. Es ist städtebaulich nicht mehr begründbar und aus 
wirtschaftlicher Sicht nicht zumutbar, die Nutzung des Grundstücks derart zu be-
schränken. Um für die Immobilien und die sie umgebenden Flächen zukünftig ei-
ne sinnvollen Nachnutzung zu ermöglichen, ist die Festsetzung so zu ändern, 
dass sie dem Nutzungscharakter entspricht aber weniger zweckgebunden ist. 


 
Planungsziel ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes in Anlehnung an die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 67 für die angrenzenden gewerblichen 
Flächen nördlich und südlich der Friedrich-Seele-Straße. 
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene Pla-
nung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirt-
schaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen auch in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende Bodennutzung. Zur Verringerung der zusätzlichen  
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen werden somit die Mög-
lichkeiten der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen zur Innenentwicklung mobilisiert. 
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 


 
Plangebiet insges.        3,20 ha         100,00 % 


Nettobauland: 
Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe  3,20 ha         100,00 % 


 
 
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 


Für die Verwirklichung des Baugebietes sind keine Erschließungsmaßnahmen 
wie Erweiterung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen, Bau der Er-
schließungsstraßen und Anlage der Grünflächen erforderlich. 


Maßnahmen 
 


 
8.2 
  


Kosten und Finanzierung 


Es entstehen der Stadt keine Kosten. 
 
 
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die 


Rechtsgrundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind für den Bebauungsplan 
nicht erforderlich. 
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 Anlage 5 
 Stand: 6. Oktober 2009 
 
 
 
Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift 
Friedrich-Seele-Straße Ost, 1. Änderung WI 100 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB und sonstigen Stellen in der Zeit vom 24. April 2009 bis 20. Mai 2009 
 
 
Schreiben von 
DB Services Immobilien GmbH, Immobi-
lienbüro Hannover, Georgstraße 2, 30 159 
Hannover 
vom  4. Mai 2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


  


„Aus eisenbahntechnischer Sicht bestehen 
keine Bedenken gegen die vorgenannte Bau-
leitplanung; da sich das Plangebiet jedoch in 
unmittelbarer Nähe zu Bahnanlagen befindet, 
verweisen wir vorsorglich auf nachfolgende 
Auflagen und Hinweise: 
 Die Betriebsfähigkeit und der Bestand der 


planfestgestellten Eisenbahnanlage dür-
fen in keiner Weise beeinträchtigt wer-
den. 


 Die Grenzabstände nach der Nieder-
sächsischen Bauordnung sind einzuhal-
ten. 


 Im Grenzbereich zu den Bahnanlagen ist 
Vorsicht wegen möglicher Bahnkabel er-
forderlich. 


 Bei der  Schaffung neuer Nutzungs- und 
Baurechte ist nach dem Prioritätsgrund-
satz auf bestehende Rechte Rücksicht zu 
nehmen und eventuell erforderliche 
(Schall-) Schutzmaßnahmen sind dem 
Planungsträger der neu hinzukommen-
den Nutzung und nicht der Deutschen 
Bahn aufzuerlegen. 


 Geplante Bepflanzungen in der Nähe der 
Bahn sind mit der Deutschen Bahn AG 
gesondert abzustimmen. Das Merkblatt- 
Bepflanzungen an Bahnstrecken- ist hier-
bei zu beachten. Dieses  Merkblatt kann- 
bei Bedarf- bei der DB Netz AG abgefor-
dert werden. 


 
Wir bitten um erneute Beteiligung im mate-
riellen Baurecht..“ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 
 


Schreiben von Deutsche Telekom AG,  
PTI 23, Friedrich-Seele-Str. 7, 38122 
Braunschweig 
vom 7. Mai 2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


  
„Zum o. g. Bebauungsplan (eingeschränktes 
Gewerbegebiet) haben wir keine Einwände. 
Da sich unsererseits auf dem Gelände im 
Gebäude zur Bahnseite ein zentraler techni-
scher  Knotenpunkt befindet und damit viele 
Erdkabel zu diesem Bereich verlaufen, sind 
nur in unbedingter vorheriger Absprache mit 
uns Baumaßnahmen ( aktiver Schallschutz, 
Neu- und Umbauten) zu verwirklichen. 
 
Allgemein möchten wir in diesem Zusam-
menhang auf folgendes hinweisen: 
 
Zur telekommunikationstechnischen Versor-
gung des Planbereichs, der neu zu errichten-
den Gebäude durch die Deutsche Telekom 
AG ist die Verlegung neuer Telekommunika-
tionslinien erforderlich. Leider stehen dazu 
die erforderlichen Leitungen nicht zur Verfü-
gung, so dass zur Durchführung unserer Ka-
belverlegungsarbeiten gegebenenfalls bereits 
aufgebaute Straßen wieder aufgebrochen 
werden müssen. 
 
Wir machen daher aufmerksam, dass eine 
wirtschaftliche unterirdische Versorgung des 
Neubaugebietes durch die Deutsche Tele-
kom AG nur bei Ausnutzung aller Vorteil ei-
ner koordinierten Erschließung möglich ist. 
Wir bitten daher folgendes sicherzustellen, 
 dass für den Ausbau des Telekommuni-


kationsliniennetzes eine ungehinderte, 
unendgeltliche und kostenfreie Nutzung 
der künftigen Straßen und Wege möglich 
ist, 


 dass auf den gemeinsamen Privatwegen 
(Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zu-
gunsten der Deutschen Telekom AG als 
zu belastende Fläche festzusetzen, ent-
sprechend §9 (1) Ziffer 21 BauGB einge-
räumt wird, 


 dass eine rechtzeitige Abstimmung der 
Lage und der Dimensionierung der Lei-
tungszonen vorgenommen wird und eine 
Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen 
für Straßenbau und Leitungsbau durch 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







- 3 - 
 


den Erschließungsträger erfolgt, d. h. für 
den rechtzeitigen Ausbau des Telekom-
munikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Bau-
maßnahmen der anderen Leitungsträger 
ist es notwendig, das Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Be-
bauungsplangebiet der Deutschen Tele-
kom AG, T- Com, Technische Infrast-
ruktur Niederlassung Nordwest, Res-
sort PTI 23, Friedrich- Seele- Straße 7, 
38122 Braunschweig so früh wie mög-
lich, mindestens 4 Monate vor Baube-
ginn, schriftlich angezeigt werden. 


 
Sollten Veränderungen oder Verlegungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien der 
Deutschen Telekom AG notwendig werden, 
so bitten wir Sie, sich so früh wie möglich, 
mindestens 3 Monate vor Baubeginn mit der 
Deutschen Telekom AG, T- Com, Techni-
sche Infrastruktur Niederlassung Nord-
west, Ressort PTI 23, Friedrich- Seele- 
Straße 7, 38122 Braunschweig in Verbin-
dung zu setzen, damit alle erforderlichen 
Maßnahmen (Bauvorbereitung, Kabelbestel-
lung, Kabelverlegung usw.) rechtzeitig einge-
leitet werden könne. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen an Telekommunikati-
onslinien vermieden werden und aus betrieb-
lichen Gründen (z. B. im Falle von Störun-
gen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu 
vorhandenen Telekommunikationslinien mög-
lich ist. Es ist deshalb erforderlich, daß die 
Bauausführenden über die zum  Zeitpunkt 
der Bauausführung vorhandenen Telekom-
munikationslinien der Deutschen Telekom 
AG, T- COM, Technische Infrastruktur 
Niederlassung Nordwest, Ressort PTI 23, 
Friedrich- Seele- Straße 7, 38122 Braun-
schweig über die Lage informieren. Die Ka-
belschutzanweisung der Deutschen Telekom 
AG ist zu beachten.“ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 


 
 


Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 
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Schreiben von Eisenbahn-Bundesamt 
-Außenstelle Hannover, GA 58131, Her-
schelstraße 3, 30159 Hannover  
vom 19. Mai 2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


  
„grundsätzlich bestehen gegen o. g. Planung 
keine Bedenken. Lärmschutzansprüche ge-
genüber den Eisenbahnen des Bundes ent-
stehen durch o. g. Vorhaben nicht. 


 
Ich bitte in geeigneter Form sicherzustellen, 
dass entlang der Gleise keine Lichter aufges-
tellt werden, die zu einer Blendung des Fahr-
personals oder einer Verwechslung mit Sig-
nalen führen könnten.“ 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 


 
 
 
 
 
 


Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 
 


Schreiben von BS Energy, Taubenstraße 
7, 38106 Braunschweig 
vom 20. Mai 2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


  


„Stromversorgung 
Im Bereich des B-Plans befindet sich eine 20 
kV Doppeltrasse, die eine Kundenstation des 
bisherigen Abnehmers versorgt. Für die 
Trasse ist ein Leitungsrecht von 2 m Breite 
erforderlich. Sollten Gebäude unterschiedlich 
genutzt werden, wird eventuell eine zusätzli-
che Erschließung erforderlich 
 
Betriebstelefon 


Im Bereich des B-Plans befindet sich die 
Trasse mit LWL-Leitern die parallel zur 20 kV 
Doppeltrasse verläuft. Für die Trasse ist ein 
Leitungsrecht von 1m einzutragen. 
 
Gas-/ Wasserversorgung 


Im Geltungsbereich befinden sich die Gas- 
und Wasserhausanschlussleitungen des be-
treffenden Grundstücks sowie eine Gas-
druckregelstation, die ebenfalls der Versor-
gung des Grundstücks dient. Für die Trasse 
der Leitungen bitten wir um die Eintragung 
eines Leitungsrechtes mit einer Breite von 2 
m. Den Standort der Regelstation bitten wir 
ebenfalls in den Bebauungsplan aufzuneh-
men.“ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorhandenen Anlagen dienen der rein 







- 5 - 
 
privaten Grundstücksnutzung; insofern ist 
deren planungsrechtliche Sicherung nicht 
erforderlich.  
 


 
 
 
 
 


Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Berücksichtigung der Stellungnahme ist 
nicht erforderlich. 


Schreiben von Alba Braunschweig GmbH, 
Frankfurter Straße 251, 
38122 Braunschweig, 
vom 20. Mai 2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


 


„1. In dem aufgezeigten Bereich haben wir 
keine Planungsabsichten. 


2. Öffentliche Straßen-, Fahrrad- und Fuß-
wegbereiche sind so zu gestalten, dass 
von der Anlage der Flächen und der Art 
des Belages ein maschinelles Reinigen 
mit einer Kehr- Saugmaschine möglich ist 
(Fugenproblematik). Die Fahrbahnbreiten 
sind für Fahrzeugbreiten von 2,50 m 
(auch in Kurven) zu bemessen. Bäume 
und Sträucher sind in den Zuwegen so zu 
beschneiden, dass die Aufbauten an den 
Entsorgungsfahrzeugen nicht beschädigt 
werden. 


3. Die Abfallbehälter (Papierkörbe und derg-
leichen) sind so zu platzieren, dass sie 
von Sammelfahrzeugen gut erreicht wer-
den können. 


4.   Für die Flächen für die Abfall- und Wert-
stoffsammlungen muss genügend Platz 
zum Aufnehmen dieser Stoffe und auch 
ebenso zum Rangieren zur Verfügung 
stehen. Siehe auch § 8, § 9 und 10 der 
Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Braunschweig (Abfallentsorgungs-
satzung) vom 17. Dezember 2003 (in der 
Fassung der Fünften Änderungssatzung 
vom 30. September 2008 Amtsblatt Nr. 
16 vom 7. Oktober 2008, S. 51). 


5.    Es müssen keine Plätze für Wertstoff-
container vorgesehen werden.„ 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 


 
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
haben. 


 





